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■ I.

Auch das Ergebnis der sorgfältigsten Beweis-
aufnahme kann nur Bruchstücke liefern. Das
Strafgericht hat hieraus Sachverhalte zu re-
konstruieren. Mündet dieses Wagnis in der
Feststellung eines Tathergangs und einer Ver-
urteilung des Angeklagten, versäumt kaum
eine Urteilsbegründung, dem Resultat seiner
Rekonstruktionsbemühungen eine Überein-
stimmung mit der Lebenserfahrung zu be-
scheinigen.

Divergenzen sind in der StPO institutionell
angelegt, Widerspruch auch zur richterlichen
Würdigung ist dem Verfahren immanent. Die
Bewertung desselben Beweisergebnisses
führt bei einem Verteidiger nicht selten zu
anderen Sachverhalten, wobei auch dieser
Verfahrensbeteiligte für sich eine stringente
Beweisführung reklamiert. Wird seinem Un-
terfangen im Urteil  attestiert, es sei „völlig
lebensfremd", wird der Bezugspunkt der
richtigen Lebenserfahrung zu dem entschei-
denden Teil der Beweisführung. Eine straf-
rechtliche Verurteilung ist von der Fixierung
der disputablen Frage abhängig, was „das
Leben" an „Erfahrungen" bereithält. 
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■ II.

Erfahrungen lassen sich vom Erfahrenden
nicht ablösen. Lebenserfahrung dokumentiert
die Begegnung eines Individuums mit den
Realitäten und deren schicksalhafte Verarbei-
tung. In ihrer subjektiven Wahrhaftigkeit
prägt sie die persönliche Entwicklung und
steht damit im Gegensatz zu Allgemeinver-
bindlichkeit beanspruchenden Erkenntnissen
der Wissenschaft. „Dass alle unsere Erkennt-
nis mit der Erfahrung anfange, daran ist kein
Zweifel", behauptet Kant und stellt das indi-
viduelle Erfahren in einen Zusammenhang
mit dem Ansatz allgemeingültiger Einsichten.
Dass die schlichte Wahrnehmung wenig über
die respektable Qualität eines anschließen-
den Erkenntnisprozesses aussagt, bespöttelt
Oscar Wilde: „Erfahrung ist der Name, mit
dem jeder seine Dummheiten bezeichnet."

Jede Wertschätzung der Lebenserfahrung im
Hinblick auf das inhaltliche Bewusstwerden
des Seins und die persönliche Bildung von
Wertkategorien vermag an der grundsätz-
lichen Erkenntnis nichts zu ändern, dass sie
subjektbezogen1 ist. Aus ihrer prinzipiellen
Ich-Bezogenheit folgt die Schwierigkeit, ihre
Inhalte Dritten zu vermitteln. Lebenserfah-
rung widersetzt sich schon deswegen offen-
sichtlich einer Einbettung in eine Theorie der
richterlichen Beweiswürdigung2. Unabhängig
davon, dass wissenschaftliche Ansätze zu
einer allgemeinen Beweislehre in der deut-
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schen Literatur bislang ohnehin kaum vor-
handen sind,3 erscheint eine Positionierung
des Arguments der Lebenserfahrung in einem
vorgegebenen logischen System obsolet. Ihre
Verwendung deutet eine Tendenz zu Unge-
bundenheit und Unüberprüfbarkeit an. Das
„Leben" als Wiedergabe sozialer Realitäten
steht im Gegensatz zum Recht mit seinen
bindenden Vorgaben. Die Einbindung von
„Erfahrungen" in Bewertungsstrukturen
scheint allein höchstpersönlicher Verantwor-
tung zu obliegen.

Eine Untersuchung der Bedeutung dieses
Topos wird dadurch erschwert, dass seine
Domaine der der Publizität entzogene Ge-
richtssaal ist und weniger die veröffentlichte
höchstrichterliche Rechtsprechung. Wenn die
Beweisführung unter Bezugnahme auf die
Lebenserfahrung rechtlichen Kategorien nicht
zugänglich scheint, beunruhigt die Vorstel-
lung, dass Juristen sich in ihrer Arbeit der
argumentativen Bedeutung eines Topos be-
wusst sind, ohne dessen Struktur und Stel-
lenwert erfasst zu haben. Die Unsicherheit
beschwört das Gespenst eines jeder Regel
und Verantwortlichkeit entzogenen richter-
lichen Subjektivismus herauf. Soll die recht-
staatliche Akzeptanz verurteilender Beweis-
würdigung von den Zufälligkeiten des indivi-
duellen Lebensweges und der Auffassungs-
gabe eines einzelnen Richters abhängen?
Erlaubt die Lebenserfahrung in Form höchst-
persönlicher Erlebnisse dem einen Richter
die Schlussfolgerung von einem Beweisergeb-
nis auf einen bestimmten Tathergang, wäh-
rend ein anderer Richter mit einem vereng-
ten Erfahrungshorizont rechtmäßiger Weise
auf einen ganz anderen Sachverhalt schlie-
ßen darf? 

Es ist kein rechtsstaatlich akzeptables Krite-
rium erkennbar, das von dem Angeklagten,
der Staatsanwaltschaft oder dem Revisions-
gericht die schrankenlose Toleranz einer Be-
weiswürdigung des Strafrichters fordert, die
von dessen höchstpersönlicher Lebenserfah-
rung geprägt ist.
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Auch wenn die Richterschaft ihr Selbstver-
ständnis und die persönliche Integrität teil-
weise als ausreichende Gewähr für die Ein-
haltung rechtsstaatlichen Prozessierens
bezeichnet,4 legitimiert nichts einen Richter,
seine persönliche Lebenserfahrung zur unan-
fechtbaren Grundlage von Beweiswürdigung
in Anspruch zu nehmen. Die Gesellschaft
vertraut der Rechtskenntnis und der intege-
ren Persönlichkeit des Richters. Sie setzt kein
Vertrauen in einen Vorsprung an Lebenser-
fahrung gegenüber anderen Verfahrensbetei-
ligten. Das Richteramt verlangt keinen Nach-
weis derartiger Befähigungen.

Bekanntlich will der  Bundesgerichtshof von
mehreren denkbaren Varianten von Schluss-
folgerungen des Tatrichters grundsächlich je-
de unbeanstandet lassen, wenn sie nur mög-
lich erscheint. Der argumentative Bezugs-
punkt der Lebenserfahrung gerät damit un-
versehens in den Verdacht, das Ausmaß der
Ungebundenheit im Begriff der freien rich-
terlichen Beweiswürdigung in besonders
plastischer Form zu verdeutlichen. 

Gegen die Eröffnung eines derartigen weitge-
henden Beurteilungspielraums durch höch-
strichterliche Vorgaben spricht, dass die Revi-
sionsgerichte bei aller Zurückhaltung in der
Kontrolle tatrichterlicher Beweiswürdigung
in unzähligen Entscheidungen auf die Einhal-
tung eines absoluten Minimums einer ord-
nungsgemäßen Beweiswürdigung hingewie-
sen haben: Die Beachtung der Logik sowie
die Berücksichtigung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und - der Lebenserfahrung. Der
vom Bundesgerichtshof seit Jahrzehnten un-
beirrt formulierte Ausgangspunkt weckt
Hoffnungen auf eine Konturierung eines als
maßgebliche erkannten Kriteriums der Be-
weisführung - sei es in seiner strukturellen
Erfassung oder in seiner plastischen Ausbil-
dung im Individualfall. Die Praxis hat diesen
Anspruch bislang nicht eingelöst. Einen gene-
ralisierenden Maßstab für die  Positionierung
und Anwendung richterlicher Lebenserfah-
rung im Prozess der Beweiswürdigung sucht

Beweisführung 2 von 19 Seiten



h

man vergeblich. Unrichtige Lebenserfahrung
hat der BGH den Landgerichten nur in ver-
schwindend geringen Fällen bescheinigt. 

Die Erfassung der Lebenserfahrung in recht-
lichen Kategorien bewegt sich damit in einem
allgemeinen Spannungsfeld: der Notwendig-
keit der Vorgaben für richterliche Beweiswür-
digung und deren Kontrolle einerseits steht
andererseits die durch die Persönlichkeit des
Richters und die Einmaligkeit einer Beweis-
aufnahme geprägte Individualität eines Wür-
digungsvorganges gegenüber. Die mangel-
hafte Konkretisierung darf nicht verwischen,
dass die Trias der Logik, wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Lebenserfahrungen die re-
visionsrechtlichen Kontrollen der Beweis-
würdigung mit dem Anspruch einer allge-
meinen Verbindlichkeit umreißen sollte.
Wenn Richter die Freiheit der Beweiswürdi-
gung als Fundament moderner rechtsstaat-
licher Strafgerichtsbarkeit verteidigen und
die Revisionsgerichte weiterhin bereit sind,
im Urteil enthaltene subjektive Gewissheits-
erlebnisse des Tatrichters aufgrund der
Hauptverhandlung als unumstößlich zu be-
handeln, stellt sich die Frage, wo die Grenz-
ziehung zwischen dieser Akzeptanz einer-
seits und der Feststellung einer mangelhaf-
ten - weil gegen die Regel der Lebenserfah-
rung verstoßenden - Beweiswürdigung ande-
rerseits verläuft. 

■ III.

Angesichts des Schweigens des Gesetzes zur
Berechtigung der Verwendung solchen Argu-
mentierens, lassen sich Anhaltspunkte für
die Legitimation derart tatrichterlicher Üb-
lichkeiten allenfalls in den Vorgaben revi-
sionsrichterlicher Entscheidungen suchen.
Alle Strafsenate des Bundesgerichtshofs pfle-
gen einen intensiven Umgang mit dem Begriff
der Lebenserfahrung, ohne sich der Notwen-
digkeit einer näheren Umschreibung dieses
Phänomens ausgesetzt zu sehen. Die Gele-
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genheit einer Erfassung des höchstrichter-
lichen Verständnisses dieses Begriffs bieten
Entscheidungen, deren Anliegen gerade nicht
die Ausarbeitung von Leitlinien tatrichter-
licher Beweiswürdigung sind. 

1. So verknüpft der BGH in 50 jähriger
Rechtsprechungstradition Vorstellungen von
der besonderen Erscheinungsform einer vor-
rechtlichen Lebenserfahrung mit der Person
des Richters. Die frühe Rechtsprechung hebt
die Lebenserfahrung des Richters noch in
den Stand einer unabdingbaren Voraussetzung
zur Wahrheitsfindung, ohne die die Erfüllung
des Richteramts und eine sachgemäße Rechts-
pflege nicht möglich seien.5 Anlass für diese
Entscheidung war die Frage, ob die zusätzli-
che Hilfe eines Sachverständigen im Gerichts-
saal von Nöten sei. Die Entscheidung setzte
die besondere Richtereigenschaft voraus,
ohne sie zu beschreiben. Die richterliche
Lebenserfahrung, die keiner sachverständi-
ger Hilfe zur Findung eines gerechten Urteils
bedarf, ist kontinuierlich Gegenstand höchst-
richterlicher Rechtsprechung gewesen6. 

Die Umsetzung derart vorausgesetzter Lebens-
kenntnisse des Strafrichters in revisionsge-
richtliche Vorgaben zur Gesetzesanwendung
lässt sich am klarsten in den Entscheidungen
des Bundesgerichthofs zu Fragen der straf-
rechtlichen Verantwortung bei Fahrlässig-
keitsdelikten nachzeichnen. Die Diskussion
um die Vorhersehbarkeit von Kausalabläufen
orientiert sich regelmäßig an Maßstäben, die
die höchsten Richter der allgemeinen Lebens-
erfahrung entnehmen. Der - nicht vorsätzlich
herbeigeführte - Erfolg soll nur dann voraus-
sehbar sein, wenn er nach der Erfahrung des
täglichen Lebens eintreten konnte. Es fehlt
nicht an Versuchen, diese Erfahrung zu kon-
kretisieren. So soll die Lebenserfahrung leh-
ren, dass der Fahrer von Beifahrern, die unter
Alkoholeinfluss stehen, stets unbedachte Be-
wegungen erwarten müsse, selbst wenn diese
sich bisher in ähnlichen Lebenslagen nicht
auffällig verhalten hatten7. Die positive Um-
schreibung von Lebenssachverhalten bleibt
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jedoch eine Seltenheit, vielmehr versucht die
Rechtsprechung negativ denjenigen straflo-
sen Bereich von Sachverhalten auszugren-
zen, der als völlig untypisch und damit unvor-
hersehbar zu qualifizieren ist. Dies gilt erst
Recht für den Erfolgseintritt bei erfolgsquali-
fizierten Delikten, der dem Täter nur dann
nicht zuzurechnen ist, wenn er „außerhalb
jeglicher Lebenserfahrung" erfolgte8. Nach
allgemeiner Lebenserfahrung sollen auch die
Grenzen des Vorhersehbaren gezogen wer-
den, die die Strafbarkeit des Anstifters bei
Personenverwechslung des Täters beein-
flusst9.

Die Lebenserfahrung nimmt der BGH auch
bei zahlreichen anderen Subsumtionen unter
materiell rechtliche Strafnormen ausdrück-
lich für sich in Anspruch.

In einer Entscheidung zum sogenannten
Nachschlüsseldiebstahl (§ 243 Abs. 1 Nr. 3
StGB a.F.)10 erfüllt auch die Benutzung eines
dem Berechtigten gestohlenen Schlüssels den
Tatbestand, denn es kann „in der Regel nach
der Lebenserfahrung ohne weiteres davon aus-
gegangen werden, dass er mit der Verwendung
des Schlüssels seiner ursprünglichen Bestim-
mung gemäß nicht mehr einverstanden" war.
Erfahrung wird weiterhin herangezogen, um
beispielsweise eine denkbare Blickrichtung
eines Arbeiters aus dem Fenster festzulegen
und damit das Tatbestandsmerkmal „öffent-
lich" als gegeben zu erkennen11.  

Mit nachvollziehbarer Souveränität nehmen
die Richter der Senate ihre eigene Erfahrung
zum Beleg ihrer Bewertung strafprozessualer
Fragen. Man weiß, dass das Schweigerecht in
der Bevölkerung nicht derart bekannt ist, dass
der vernehmende Polizeibeamte auf einen
Hinweis hierauf in seiner Belehrung verzich-
ten könnte12. Der Auslegung des § 136 a
StPO dient die richterliche „Lebenserfahrung,
dass die lähmende Wirkung eines vorange-
gangenen Druckmittels im allgemeinen auf
weitere Vernehmungen ausstrahlt"13. Die
Zulässigkeit von Fragen des Verteidigers an
einen Zeugen richten sich u.a. danach, ob
diese nach der allgemeinen Lebenserfahrung
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von Bedeutung, beispielsweise für die Glaub-
würdigkeit des Zeugen, sein können14. Eine
nachträgliche Protokollberichtigung wurde
im Hinblick auf mögliche Gedächtnislücken
der Urkundspersonen abgelehnt; denn: „wie
die Lebenserfahrung lehrt, kann die Erinner-
ung an eine größere Zahl gleichartiger Vor-
gänge im Laufe einiger Wochen so verblasst
sein, dass sie eine zuverlässige Erklärung
nicht mehr gestattet."15 Die völlige Ungeeig-
netheit von Zeugen im Sinne des § 244 Abs. 3
StPO kann stets dann festgestellt werden,
wenn nach den Erfahrungen des allgemeinen
Lebens alle Umstände dafür sprechen, dass
der Zeuge aufgrund der Bedeutungslosigkeit
des Vorgangs für ihn, der Häufigkeit ähn-
licher Vorgänge, der Länge des Zeitablaufs
oder ähnlicher Kriterien die in sein Wissen
gestellten Wahrnehmungen nicht gemacht
oder im Gedächtnis behalten hat16. 

2.  Die Präsentierung der Erfahrung im
Kernbereich der Beweiswürdigung erfolgt zu-
meist mit der Attitüde der Beiläufigkeit. Be-
weiswürdigungen des Tatrichters werden kri-
tisch gewürdigt aber - nicht zuletzt bedingt
durch die revisionsrichterliche Zurückhaltung
bei der Beweiswürdigung - nicht durch eigene
Einsichten ersetzt. So bescheinigt der BGH
eine zweifelhafte Allgemeingültigkeit der all-
gemeinen Lebenserfahrung eines Tatrichters,
wonach es völlig unwahrscheinlich sein soll,
dass jemand einer anderen Person eine
Summe von 39.500,00 DM Falschgeld anver-
traut, ohne dass diese Person davon in Kennt-
nis gesetzt würde, worum es sich bei der an-
vertrauten Sache handele17. Wenn in einer
anderen Entscheidung gegen eine flugreisen-
de Angeklagte, die selbst keinerlei Erfahrung
im Umgang mit Hartschalenkoffer besaß, nach
Ansicht der Tatrichter die Lebenserfahrung
dafür sprach, dass sie das ohne ihr Wissen
versteckte Kokain aufgrund des erhöhten
Gewichts (8,8 Kilo statt 7,4 Kilogramm), des
dumpferen Klangs beim Abstellen der Koffer
und einem im letzten Drittel des Kofferbodens
vorhandenen Erhöhung als Besonderheit hätte
bemerken müssen, war dies nach Ansicht
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der Revisionsrichter zumindest nicht nach-
vollziehbar dargelegt18. In beiden Fällen war
nicht die falsche tatrichterliche Erfassung
der Lebenserfahrung, sondern das Gesamt-
bild einer fehlerhaften Beweiswürdigung
Anlass zur Aufhebung des Urteils.

Positiv formuliert der BGH Lebenserfahrung-
en, wenn er eigene Beweiswürdigungsmög-
lichkeiten - beispielsweise als Beschwerdein-
stanz gegen Durchsuchungsanordnungen -
wahrnimmt. Hier stützt er in einem Fall sein
Ergebnis auf seine Lebenserfahrung mit der
Wohnsituation in Wohngemeinschaften, die
allen Mitgliedern nach Ansicht des Senats
den Zugang zu sämtlichen von der Gemein-
schaft bewohnten Räume ermöglicht und
ebenfalls die Nutzung aller der Wohngemein-
schaft zur Verfügung stehenden Fahrzeuge
mit umfasse19. 

In zahlreichen nicht aufhebenden Revisions-
entscheidungen wird das tatrichterliche Ur-
teil mit der auf die Lebenserfahrung gestütz-
ten Beweiswürdigung ausdrücklich wieder-
gegeben, ohne dass dies einer besonderen
weiteren Würdigung durch das Revisionsge-
richt erfährt. Allein das Ergebnis verrät die
revisionsgerichtliche Akzeptanz. Seltener
wird ein tatrichterliches Ergebnis durch die
Einbringung zusätzlicher eigener revisions-
richterlicher Lebenserfahrung gestützt, wie
z.B. die Wahrunterstellung aufgrund eines
Beweisantrages, dass ein an der Hose des
Tatopfers gefundenes Schamhaar weder vom
Angeklagten noch vom Tatopfer selbst stam-
men solle; hier zeige nach Ansicht der Richter
des 2. Strafsenats die Lebenserfahrung, dass
ein solches Haar auf vielerlei Art von Kontakt,
„ z. B. durch Benutzung der gleichen Toilette
oder der gleichen Sitz- oder Liegefläche, über-
tragen werden kann"20. 

Häufigere Unterstützung finden tatrichterli-
che Überlegungen zu einer aus der Lebenser-
fahrung destillierten „verbrecherischen
Logik". Zutreffend habe beispielsweise der
Tatrichter berücksichtigt, dass ein Rausch-
gifthändler „nach den Gepflogenheiten des
Rauschgifthandels" nicht ohne weiteres einen
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Nicht-Eingeweihten auf eine Drogenfahrt
mitnehme21. 

3. Die Erörterung der Problematik erreicht
unmerklich ein anderes Niveau mit einem
Wechsel der Terminologie. Der „lebensnahen
Betrachtungsweise" des Tatrichters, wonach
der Verkauf von einem Kilogramm Heroin
zum Preise von DM 45.000,00 „in den ein-
schlägigen Kreisen nicht unbewaffnet durch-
geführt" werde, hält der BGH in seiner aufhe-
benden Entscheidung entgegen, „ein Erfah-
rungssatz, dass mit einem Kilogramm Heroin
in einschlägigen Kreisen nicht unbewaffnet
Handel getrieben wird, besteht nicht."22

Ähnlich rigoros attestiert der zweite Senat in
einem aufhebenden Urteil der Strafkammer
„naturgemäß begrenzte Erfahrungen" bei der
Einschätzung der Höhe von Kurier-Löhnen
bei Betäubungsmittelgeschäften. Dessen
Beweiswürdigung wurde als rechtlich unhalt-
bar bewertet, da „ein allgemeiner Erfahrungs-
satz mit Wahrscheinlichkeitsaussage des
Inhalts, dass Kuriere für den Transport von
drei Kilogramm Kokain nicht mehr als
3.000,00 US Dollar erhalten und dass diese
Übung in den in Betracht kommenden süd-
amerikanischen Ländern allgemein bekannt
ist", nicht bestehe23. Zentrale Beweiswürdi-
gungsargumente werden auch in einem an-
deren Fall ähnlich deutlich vom BGH demon-
tiert: „Einen Satz der Lebenserfahrung, dass
ein Stiefvater, der sich an der älteren Tochter
vergangen hat, das auch bei der Jüngeren tut,
gibt es entgegen der Ansicht des General-
bundesanwalts nicht."24

„Erfahrungssatz" und „Lebenserfahrung"
erscheinen in der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs häufig lediglich als sprachli-
che Varianten desselben Phänomens und
werden in argumentativ vergleichbarer Weise
eingesetzt, bis ein anderer Entwicklungs-
strang der Rechtsprechung ein Auseinander-
driften der beiden Begrifflichkeiten signali-
sierte. Nachdem schon früh der Revisions-
grund der fälschlichen Annahme eines nicht
bestehenden Erfahrungssatzes entdeckt wor-
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den war,25 etablierte die Rechtsprechungs-
sammlung BGHR mit dem Urteil vom
03.07.1986 unter dem § 261 StPO das neue
Schlagwort des Erfahrungssatzes26. Der
BGH versichert, dass die tatrichterliche
Nichtbeachtung des Erfahrungssatzes ein
Rechtsfehler27 und dass die Formulierung
der Tragweite allgemeiner Erfahrungssätze
eine Rechtsfrage sei28. Eine allgemeine in-
haltliche Beschreibung oder die Ortung des
Stellenwerts dieses Begriffs bei der Beweis-
würdigung unterbleibt jedoch zunächst. Dass
nach dem aktuellen Verständnis der Erfah-
rungssatz eine höhere Qualität gegenüber
der Lebenserfahrung beinhaltet, dokumen-
tiert ein Definitionsversuch:
„Erfahrungssätze sind die aufgrund allgemei-
ner Lebenserfahrung oder wissenschaftlicher
Erkenntnisse gewonnenen Regeln, die keine
Ausnahme zulassen und eine an Sicherheit
grenzende Wahrscheinlichkeit zum Inhalt
haben"29. Die Begründung der weitergehen-
den Verbindlichkeit des Erfahrungssatzes
wird anders auch dahingehend formuliert,
dass dort nur solche empirisch aus der Beob-
achtung und Verallgemeinerung von Einzel-
fällen gewonnenen Einsichten zu verstehen
seien, die auf ihren Anwendungsbereich be-
zogen schlechthin zwingende Folgerungen
enthalten, denen auch der Richter folgen
muss; der tatrichterliche Umgang mit dieser
Allgemeingültigkeit wird der Rechtsfrage
zugeordnet und von der Beweiswürdigung
im Einzelfall als Tatfrage abgeschichtet30.
Die zulässige Anwendung der Lebenserfah-
rung soll nur mehr oder weniger naheliegen-
de Anhaltspunkte für einen bestimmten
Geschehensablauf liefern31. 

Mit dem Absolutheitsanspruch der Erfah-
rungssätze hält es der BGH für vereinbar, die
Sicherheit einer Aussage lediglich in ihrer
Relativität zu erfassen. Auch von gesicherten
Tatsachenfeststellungen ausgehende statisti-
sche Wahrscheinlichkeitsrechnungen sollen
bei der Beweiswürdigung zu den Mitteln der
logischen Schlussfolgerung im Rahmen der
Anwendung von Erfahrungssätzen gehören32. 
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Die Formulierung der verbindlichen Erfah-
rungssätze erfolgt teilweise nach großem pro-
zessualen Aufwand, wobei der Bundesgerichts-
hof sich auch im Revisionsverfahren der 
Unterstützung von Sachverständigen bei-
spielsweise zur Frage der Fahrtüchtigkeit, der
DNA-Analyse, zum Flammpunkt von Heiz-
öl33, der HIV-Infektion34 oder der kind-
lichen Glaubwürdigkeitsbeurteilung versi-
chert. Können Feststellungen - wie z.B. zu
Kausalzusammenhängen - „allein mit Hilfe
naturwissenschaftlicher Methoden" getroffen
werden, sind die entsprechenden wissen-
schaftlichen Standards auch für den Tatrich-
ter bindend35. 

Der Versuch, eine differenzierte Terminolo-
gie zu entwickeln, in der dem Erfahrungssatz
eine höhere Qualität zugedacht wird als der
schlichten Lebenserfahrung, ist in der Praxis
der Revisionsrechtsprechung im Ansatz ste-
cken geblieben. Die Idee, den Maßstab einer
quasi naturgesetzlichen Notwendigkeit bei
der Beweiswürdigung zu etablieren, war nie-
mals konsequent umzusetzen.

So kommt trotz gelegentlicher Intensität zur
Begründung eines Erfahrungssatzes diesem
nicht die generelle Qualität einer empiri-
schen Wissenschaft zu. Die höchstrichterli-
che Definition des Erfahrungssatzes hält es
für ebenso gut möglich, dass die Verbindlich-
keit ausschließlich auf die Beobachtung des
täglichen Lebens durch das Revisionsgericht
gegründet werden kann. Auch nach dem Be-
mühen um sachverständige Hilfe spricht die
Verfallszeit wissenschaftlicher Erkenntnisse
gegen die Etablierung ausnahmslos geltender
Regeln. Wenn die Üblichkeiten der Bewaff-
nung beim BtM-Handel oder die Höhe der
Bezahlung von BtM-Kurieren - von zahlrei-
chen Variablen abhängige temporäre Erschei-
nungsformen eines Kriminalitätstypus - dem
Anwendungsbereich von Erfahrungssätzen
zugeordnet wird, hat die Rechtsprechung
eine qualitative Abgrenzung zum Bereich der
Lebenserfahrung offensichtlich nicht gefun-
den.
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4. Der Umgang des BGH mit der Lebenser-
fahrung erscheint hiernach nicht stringent.
Er reicht im weiten Bogen von der Akzeptanz
der durch tatrichterliche Erfahrung struktu-
rierten Beweiswürdigung im Einzelfall bis
zur Gleichsetzung der mit wissenschaftlicher
Genauigkeit eruierten und formulierten
Lebenserkenntnisse und deren Inthronisie-
rung zur absoluten Verbindlichkeit. Die For-
mulierung der in der Beweiswürdigung um-
gesetzten Lebenserfahrung verbleibt regel-
mäßig in der Verantwortung des Richters,
ohne dass deutlich wird, auf welchem Weg er
- sei es der Tatrichter oder Revisionsrichter -
dieser Verantwortung gerecht werden kann.
Maßstäbe für die richterliche Beobachtung,
für die Fixierung der Allgemeingültigkeit
dieser Beobachtung und die beanstandungs-
freie Integrierung dieser Erkenntnis in eine
rechtsstaatliche Beweiswürdigung fehlen.
Ohne eine Klärung dieser Voraussetzungen
ist der Rekurs auf die Lebenserfahrung nicht
Bestandteil einer logischen Beweisführung,
sondern gerade im Gegenteil der Verzicht auf
eine solche rationale Operation verbunden
mit der Bitte, an seiner Stelle die richterliche
Autorität zu akzeptieren. 

■ IV.

Eine klärende Untersuchung über den Inhalt
der richterlichen Lebenserfahrung setzt Vor-
stellungen über die allgemeine Bedeutung
eines solchen Topos im Vorgang der Beweis-
würdigung voraus.

1. Soweit Lebenserfahrung im Subsumtions-
vorgang bei der Auslegung von Gesetzestex-
ten bemüht wird, ist zumindest der methodi-
sche Stellenwert geklärt. Als verbindliche
Beschreibung eines Teils gesellschaftlicher
Realität hilft diese, den Zuordnungsprozess
eines Sachverhalts zu einer Gesetzesnorm
transparenter zu gestalten. Wenn ein in
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Begriffen gedachter Lebenssachverhalt in die
Klasse aller derjenigen Fälle eingeordnet
werden soll, die durch den abstrakten Rechts-
begriff beschrieben wird, und die allgemeine
Lebenserfahrung in diesem Subsumtionsvor-
gang ein Zuordnungskriterium darstellt,36 ist
zumindest seine Aufgabe in diesem Prozess
deutlich. Die Fixierung umfassender sozialer
Phänomene hilft, den Bezugspunkt und das
Umfeld normativer Regelungen einzubezie-
hen, hilft letztendlich bei der Sinnerfassung
des Gesetzes. 

Damit ist zwar keine Methode für die Erfas-
sung von Lebenserfahrung gefunden, aber
das inhaltliche Bezugssystem ist beschrieben.
In einem Rahmen, der durch die juristische
Methodenlehre der Gesetzesauslegung be-
grenzt ist, trägt die Lebenserfahrung als Aus-
legungshilfe dazu bei, Normverständnis auch
in der Wandelbarkeit des bezogenen sozialen
Reglungsgegenstand zu erhöhen. Sie dient
bei der Subsumtion der Erklärung des ab-
strakten Rechtssatzes. 

Normtext einerseits und methodische Ausle-
gungsregeln andererseits stellen strukturelle
Vorgaben bei der Gesetzesanwendung dar,
innerhalb derer die Beschreibung sozialer Re-
alitäten durch Lebenserfahrung eine begrenz-
bare Funktion entfaltet. Diese Bezugspunkte
fehlen bei der Beweiswürdigung. Wenn die
Lebenserfahrung dem Richter hilft, von den
Sachverhalten A und B, sogenannten Indizien,
auf den Sachverhalt C, den Tathergang, zu
schließen, entbehren beide Bezugspunkte
jeder inhaltlichen - geschweige denn norma-
tiven - Vorgabe. Ob der Rückschluss metho-
disch zutreffend vorgenommen worden ist,
lässt sich somit nicht über den Gegenstand
des denklogischen Vorgangs erschließen. 

2. Es bleibt die Möglichkeit  der - zumindest
partiellen - Sinnerfassung über fixierte metho-
dische Strukturen der Beweiswürdigung.
Allgemeine Beweistheorien oder konkrete
Beweisregeln, die in ihrer Ausformung der
Qualität der Kunst der Gesetzesauslegung
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nahe kommen, sind in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung allerdings nicht angelegt. Im
Gegenteil: Ihre Existenz wird sogar als mit
dem Grundsatz der freien richterlichen Be-
weiswürdigung nicht vereinbar bestritten.
Die Vertiefung eines Ansatzes, der auch die
Existenz von bindenden Beweisregeln mit
einbezieht, hat sich zunächst mit diesem
Widerspruch auseinanderzusetzen.

Ein Jahrhundert Rechtsprechungstradition
leugnete objektivierbare Fixpunkte tatrich-
terlicher Beweiswürdigung. „Ohne Bindung
an gesetzliche Beweisregeln und nur seinem
Gewissen verantwortlich"37 hatte sich der
Richter die persönliche Gewissheit vom Tat-
hergang zu verschaffen. Verstand und
„Gefühl" 38 durften seine Entscheidung glei-
chermaßen beeinflussen. Die hiermit gewähr-
te Freiheit umfasste in durch wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Logik grob gezogenem
Rahmen auch die Freiheit zu beliebigen und
irrationalen Schlussfolgerungen. Wenn als
Versuch der weiteren Beschreibung dieser
Freiheit gefordert wird, die persönliche rich-
terliche Gewissheit müsse „ein nach der
Lebenserfahrung ausreichendes Maß an
Sicherheit" beinhalten, „dem gegenüber ver-
nünftige Zweifel nicht mehr laut werden kön-
nen"39, soll der nun mit einer bislang unbe-
kannten Aufgabe betraute Begriff der „Lebens-
erfahrung" im Zusammenhang mit einer dif-
fus bleibenden Vernunft die Abstinenz jeg-
licher kontrollierbarer methodischer Ansätze
für die Beweiswürdigung nur kaschieren40.
Als Teil der Freiheit bleibt nicht nur der all-
gemeine Vorgang des Schlussfolgerns kontu-
renlos, sondern insbesondere auch der argu-
mentative Stellenwert der Lebenserfahrung
im Rahmen dieser freien Beweiswürdigung.

Diese Rechtsprechung berief sich auf die tra-
ditionellen Wurzeln des modernen Rechts-
staats, in dem die Befreiung des aufgeklärten
Richtertums von den als mittelalterlich emp-
fundenen starren Beweisregeln als Fortschritt
gefeiert wurde. Diese Rechtsprechung kam
ins Wanken, nachdem das historisch stark
verkürzte Verständnis dieser „modernen"
richterlichen Freiheit aufgedeckt wurde. 

Dr. Ulrich Sommer: Lebenserfahrung - Gedanken über ein Kriterium richterlic
Rieß41 hat als einer der ersten die historischen
Wurzeln der gesetzgeberischen Fixierung
der freien Beweiswürdigung in § 261 StPO
freigelegt. Dessen unmittelbarer gesetzlicher
Vorläufer im preußischen Gesetze von 1846
wurde auch als Ausdruck der Überwindung
des gemeinrechtlichen Inquisitionsprozesses
mit seinen festen Beweisregeln verstanden.
Die gewonnene richterliche Freiheit der Be-
weiswürdigung wurde jedoch eng mit deren
Rationalität und Überprüfbarkeit durch eine
höhere Instanz verknüpft42.  

Ein weiterer Schritt hierzu war die Ent-
Tabuisierung der Beweisregeln. Die Forschung
hat auch der aktuellen Rechtsöffentlichkeit
wieder in Erinnerung gerufen, dass die Beweis-
regeln noch im 18. Jahrhundert von der deut-
schen Rechtswissenschaft selbst nach der
Rezeption aufklärerischer Ansätze als sinn-
volle Hilfestellung des Richters interpretiert
wurden. Sie spiegelten bei der Beweiswürdi-
gung die Bindung des Richters an einen -
allerdings abstrahierten - Maßstab allgemei-
ner Lebenserfahrung wider. Auch wenn sie
später als kodifizierte Durchschnittserfahrung
und als Einzwängen des Richters in formale
Zwänge und als Reduktion der Beweiswürdi-
gung auf ein mechanisches Anpassen von
Beweisregeln kritisiert43 und letztlich elimi-
niert wurden, war hiermit nicht ein Konzept
verbunden, den Tatrichter aus kontrollierba-
ren Verpflichtung einer „lebensnahen"
Beweiswürdigung zu entlassen44. In einem
letztlich unbegründeten Rationalitätsoptimis-
mus, der alsbald als extremer Pendelaus-
schlag in einem richterlichen Subjektivis-
mus enden sollte45,  vertrauten die Väter der
modernen deutschen Strafprozessordnung
des 18. Jahrhunderts anderen Kontrollmecha-
nismen als der Starrheit fixer Beweisregeln,
wie beispielsweise der besonnenen richter-
lichen Reflektion und deren rationale Dar-
stellung in den Urteilsgründen46. 

Dass die richterliche Beweiswürdigung letzt-
lich der strengen Rationalität und damit der
Kontrolle entbehrte, ist einem weiteren Miss-
verständnis angeblich aufklärerischen Gedan-
kenguts zu verdanken. Wenn das Reichsge-
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richt und der Bundesgerichtshof die persönli-
che Gewissheit des entscheidenden Richters
zur Grundlage moderner Beweiswürdigung
erheben, hat dies seine Wurzeln in den von
der französischen Revolution eingeführten
Geschworenengerichten47. „Natürlicher Ver-
stand und gewöhnliche Lebenserfahrung"48

als Grundlage richterlicher Wahrheitsfindung
grenzte sich vom elitären, als künstlich 
empfundenen System der überkommenen Ge-
lehrtenstrafgerichtsbarkeit ab. Die Laienbe-
teiligung an der Rechtsprechung hatte als
demokratischen Fortschritt den Nachteil
mangelhafter Kompetenz, subjektive Überzeu-
gungsbildung nachvollziehbar zu beschreiben.
Konsequent begnügte sich das Recht mit der
Mitteilung der Laienjury vom Ergebnis sei-
ner Überlegungen, ausreichend war der laien-
hafte Gesamteindruck der gerichtlichen Be-
weisaufnahme49.

Der Anspruch auf Rationalität sollte damit im
modernen Rechtsstaat nicht abgeschafft wer-
den. Mit dem Wegfall der Laienjury hätte
sich die Frage daher auch den Berufsrichtern
in neuer Form stellen müssen. Eine Antwort
sind Gesetzgeber und Rechtsprechung unter
Hinweis auf die einmal etablierte freie rich-
terliche Beweiswürdigung zunächst schuldig
geblieben. 

3. Erst das letzte Jahrzehnt hat die höchst-
richterliche Rechtsprechung an den Ausgangs-
punkt der wissenschaftlichen Diskussion des
19. Jahrhunderts zurück gebracht. Dass Frei-
heit in der Beweiswürdigung auch Ungebun-
denheit in der Ausübung hoheitlicher Gewalt
in einem besonders sensiblen Bereich be-
deutet und daher einerseits bindender Vorga-
ben und andererseits der Kontrolle ihrer Ein-
haltung bedarf, ist eine - lang verdrängte -
banale Erkenntnis in einem demokratischen
Rechtsstaat. Kontrolle des Richters durch
Formalisierung gilt auch - oder gerade - in
einem aufgeklärten und demokratisch legiti-
mierten Rechtsstaat als Teil der staatlich gar-
antierten bürgerlichen Freiheitsrechte.
Strenge Vorschriften der Prozessordnung
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reglementieren die Beweisaufnahme vor Ge-
richt, verbieten dem Richter die Verwendung
von Beweismitteln, nötigen ihn teilweise, ei-
gene Wahrnehmungen während der Beweis-
aufnahme bei der Urteilsfindung zu ignorie-
ren. Dass die Anerkennung richterlicher Frei-
heit damit verbunden wäre, den Gang der
Beweisaufnahme der Lebenserfahrung des
Strafrichters anzuvertrauen, ist niemals an-
gedacht worden. Auch wenn im Bereich der
Beweiswürdigung gesetzliche Vorgaben feh-
len, entfällt nicht der rechtsstaatliche Anspruch
auf Schutz bürgerlicher Rechte vor unkon-
trollierter richterlicher Machtausübung. Rich-
terliche Freiheit kann nur in einem Rahmen
angesiedelt sein, den die Übereinstimmung
der Rechtsgemeinschaft gezeichnet hat. 

Vorbereitet durch eindringliche Forderungen
der Literatur nach Rationalität in der tatrich-
terlichen Beweiswürdigung hat sich der BGH
schrittweise daran gewagt, mit den Mitteln
des Revisionsrechts die Einhaltung eines
minimalen Argumentationsniveaus auch in
der Schlussfolgerung auf Tathergänge einzu-
fordern. Wenn zu Beginn dieser Entwicklung
u.a. die Erkenntnis stand, dass jede tatrich-
terliche Beweiswürdigung „intersubjektiv
akzeptabel"50 sein müsse, so war damit
lediglich die Aufgabe formuliert, deren Um-
setzung vielen Tatrichtern auch nach Dutzen-
den von aufhebenden Revisionsentscheidun-
gen unklar ist. 

Wenn der BGH ohne weiteres ein bestimmtes
Beweisergebnis als nicht ausreichende Basis
zur Schlussfolgerung auf einen Sachverhalt
und damit zur Überzeugung vom Tathergang
bewertet und im Ergebnis einer solchen
Operation allenfalls das Prädikat der „Vermu-
tung" zuordnen will, bleibt die Frage nach
den positiven Maßstäben für die intersubjek-
tive Akzeptanz unbeantwortet. In wenigen
Einzelfällen haben sich die Revisionsrichter
weiter vorgewagt. So werden bestimmte Be-
weiskonstellationen der besonderen Aufmerk-
samkeit des Tatrichters empfohlen, wie die
Situation „Aussage gegen Aussage", die maß-
gebliche Belastung eines Angeklagten durch
einen V-Mann oder das wiederholte Wieder-
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erkennen durch Zeugen im Gerichtssaal.
Welche Kunstregeln der Beweiswürdigung
hier anzuwenden sind, bleibt jedoch offen.
Die revisionsrichterliche Kontrolle endet bei
der schlichten Versicherung des Tatrichters
im Urteil, die geforderte besondere Aufmerk-
samkeit eingehalten zu haben. 

Ausnahmecharakter kommt allenfalls der
neueren Rechtsprechung zur Glaubwürdig-
keitsbeurteilung kindlicher Zeugen zu. Wäh-
rend die Einschätzung von Zeugen allgemein
nach wie vor der Domäne der an keine über-
prüfbaren Vorgaben gebundenen Tatrichter
zugeordnet wird, hat der BGH ein Geflecht
von Handlungsanweisungen entwickelt. Aus-
gangspunkt dieses Wagnis, das noch vor
Jahren Gefahr lief, als Rückfall in mittelalter-
liche Strukturen gegeißelt zu werden, war
die offen formulierte Einsicht in die mangel-
hafte Kompetenz des Strafrichters. Nicht der
Verweis auf sachverständige Hilfe war unge-
wöhnlich; dass solche Hilfe mit obergericht-
licher Autorität zu einem Beweisthema ange-
ordnet wurde, das mit der Einführung der
freien richterlichen Würdigung von der allge-
meinen Lebenserfahrung des Richters abge-
deckt schien, verdeutlicht eine Neuorientie-
rung. Dass nicht nur die Beiziehung eines
Psycho-Sachverständigen für obligatorisch
erklärt, sondern auch dessen Vorgehensweise
und der tatrichterliche Umgang mit dessen
Ergebnissen minutiös vorgegeben wird, stellt
eine beispiellose Strukturierung eines
Beweiswürdigungs-Vorgangs dar, in dem der
Tatrichter sich bislang frei fühlen durfte.

Diese Rechtsprechung könnte eine Umbruch-
situation markieren. Sie könnte exempla-
risch verdeutlichen, in welcher Form sich die
Revisionsrechtsprechung der selbst erkann-
ten Problematik der Sicherstellung einer ra-
tionalen Beweiswürdigung stellt. 

Wenn Vernunft zum Maßstab des Schlussfol-
gerns im strafgerichtlichen Urteil erhoben
wird und die Linien des vernunftorientierten
Argumentierens nachvollziehbar gestaltet
werden sollen, hat das Vertrauen in die rich-
terliche Lebenserfahrung als einziger Legiti-
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mation für die Richtigkeit von Urteilsfest-
stellungen auch aus Sicht des BGH ausge-
dient. Wer Lebenserfahrung als tauglichen
Bezugspunkt der Beweiswürdigung aner-
kennt, ist gehalten, diese methodische Vor-
gehensweise intersubjektiv akzeptabel zu
formulieren. Ein solcher argumentativer Ver-
weis entbindet nicht von einer weiteren Be-
gründung, sondern fordert vielmehr zusätz-
lich die Darstellung einer Begründungsplatt-
form heraus.

Die Kontrolle solchermaßen vernünftigen
Argumentierens durch das Revisionsgericht
setzt die Kenntnis der Leitlinien und damit
die Idee einer Beweistheorie und ihrer Aus-
gestaltung in einzelnen Beweiskonstellatio-
nen voraus. Der Anspruch auf Kontrolle des
tatrichterlichen Schlussfolgerns erfordert
auch für das Revisionsgericht eine Verdeut-
lichung der methodischen Operation der
Beweiswürdigung, der Auslotung von akzep-
tablen Grenzen und allgemeingültigen Re-
geln für typische Beweiskonstellationen.

4. Als Ausgangspunkt weiterer Überlegun-
gen kann damit - in Übereinstimmung mit der
herrschenden Ansicht der Literatur51 - fest-
gehalten werden, dass auch die freie richter-
liche Beweiswürdigung eine nachvollziehba-
re logische Operation darstellt und sich nicht
durch die persönliche Gewißheit des Richters
definiert. 

Die höchstpersönliche Verantwortung, die
der Richter bei der Beweiswürdigung trägt,
unterscheidet sich nicht von seinem persön-
lichen Einbezogensein bei der Gesetzesan-
wendung. Dies hindert nicht die Notwendig-
keit normativer Vorgaben für beide Felder
richterlicher Tätigkeit. Der individuellen Ge-
wißheit des Richters, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben, kommt kein zusätz-
licher entscheidungserheblicher Stellenwert
zu. 

Daran ändert die Erkenntnis nichts, dass die
Hauptverhandlung als Grundlage dieser wer-
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tenden Operation ein authentisches, nicht
reproduzierbares historisches Ereignis ist;
dies ist allenfalls ein sprachlich logisches
Problem der Wiedergabe. Daran ändert auch
nichts die Erkenntnis, dass ein tatrichterli-
cher Eindruck entsprechend menschlicher
Auffassungsgabe mit Sicherheit stets auch
auf Intuition und irrationalen Momenten
beruht. Die Rationalität der Feststellung eines
Urteilssachverhalts verlangt gerade die Re-
flektion solcher Eindrücke. Die persönliche
Gewißheit eines Richters, seine Überzeugung,
kann diese rationale Operation nicht erset-
zen52. Grundlage von Entscheidungen kann
nicht sein, wovon der Richter weder sich
noch anderen - auch den anderen Richtern
im Kollegialgericht53 - im Kommunikations-
mittel der Sprache Rechenschaft zu geben ver-
mag54. Die Überzeugungsbildung ist be-
schreibbar und mit ihr die Vermittlung des-
sen, was den Tatrichter unter Heranziehung
von Lebenserfahrungen schlussfolgernd zur
Annahme bestimmter Urteilsfeststellungen
gebracht hat. Lebenserfahrung als Argument
in der Beweiswürdigung kann damit nicht
Prämisse sein, sondern sie unterliegt als Teil
der offen gelegten Beweisführung ebenso der
Darstellungsnotwendigkeit und erfordert
damit u.U. auch die Mitteilung höchstpersön-
licher Lebensumstände und Erfahrungs-
hintergründe.

Die subjektbezogenen Formulierungen der
Überzeugung und persönlichen Gewißheit
des Richters haben als maßgebliche Bezugs-
punkte einer Beweiswürdigung ausgedient,
sie versperren allenfalls den Blick auf die
Logizität und Rationalität der Sachverhalts-
rekonstruktion im Strafurteil. Sie sind eben-
so entbehrlich wie die Bezugnahme dieses
Rekonstruktionsergebnisses auf die
„Wahrheit" oder das subjektive „Für-Wahr-
Halten", was den Vorgang der Rekonstruktion
ins Transzendente verbannt. Es sollte Begriff-
lichkeiten der Vorzug gegeben werden, wel-
che eher die an rechtsstaatlichen Erforder-
nissen orientierte Technik der Sachverhalts-
feststellung verdeutlichen.

Dr. Ulrich Sommer: Lebenserfahrung - Gedanken über ein Kriterium richterlic
■ V.

Lebenserfahrung kann in diesem System
nicht in Zusammenhang mit persönlichen Er-
lebnissen des Richters stehen, sondern nur
als allgemein erfahrbare und damit verbindli-
che Vorgabe bei der Beweiswürdigung begrif-
fen werden. Schon der systematische Stellen-
wert solcher tatrichterlichen Bindungen ist
ungeklärt.

Kern eines Normensystems zur Würdigung
von Beweisen sind traditionell Beweisregeln.
Die Historie weist ihnen die Aufgabe zu, rich-
terliche Willkür im Umgang mit dem Beweis-
stoff zu unterbinden55. Der Bedarf an solcher
Kontrolle hat seit dem Mittelalter nicht abge-
nommen. Die Bedeutung der Beweisregeln
auch unter Aufrechterhaltung des „moder-
nen" Dogmas der freien richterlichen
Beweiswürdigung hat die Literatur in der Um-
bruchzeit des 18. Jahrhunderts heraus gear-
beitet. Die neu entdeckte Freiheit des Tatrich-
ters wurde erfasst unter dem seinerzeit ent-
scheidenden Aspekt der Loslösung vom Zwang
absolut bindender Beweisregeln. Auch wenn
der Richter nicht mehr Automat eines forma-
lisierten Würdigungsvorgangs war, bedeutete
nicht seine absolute Bindungslosigkeit das
Ziel der Befreiung, wie sie erst später die
Praxis des Reichsgerichts formulierte.

Das methodische Verständnis des Beweiswür-
digungsvorgangs drängte auch nach Über-
windung gemeinrechtlicher Vorstellungen
von Beweisregeln zur Verwendung ähnlich
qualifizierter Vorgaben. Mittermaier56 for-
mulierte: „Die Operation des Urtheilens über
die Wahrheit der Thatsachen muß eine Ope-
ration des Verstandes sein, welche die vorlie-
genden Beweise für und wider nach den Re-
geln prüft, welche ein vernünftiger Mann in
den wichtigsten Verhältnissen des Lebens
anstellt, wo es darauf ankommt, auf die An-
nahme gewisser Thatsachen einen Entschluß
zu fassen." Bei dieser notwendigen Schluss-
folgerung „bildet das Erfahrungswissen den
Obersatz, die Unterordnung der den Beweis
bildenden Einzelnheiten den Untersatz und
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die Schlußfolgerung den Schlußsatz" - so
Ortloff57. Der als Subsumtion gedachte Vor-
gang des Beweiswürdigens bedurfte hiernach
eines Obersatzes, der allein durch verbindli-
che Beweisregeln formuliert werden kann. 

Die Beibehaltung von Leitlinien bei der Be-
weiswürdigung war eine Selbstverständlich-
keit. Mit der Veränderung ihrer Bindungs-
wirkung bedurfte ihre Ausprägung lediglich
einer anderen Formulierung. Ihrer fortge-
setzten Bezeichnung als „Beweisregel" stand
deren modifizierte Funktion nicht entgegen.
Beweisregeln binden den Tatrichter, geben
ihm allerdings die Freiheit, die Individualität
eines Einzelfalles und die Berechtigung der
Abweichung von dieser allgemeinen Regel in
einem logisch nachvollziehbaren Prozess zu
begründen. An der Schwelle der Kodifizierung
der neuen deutschen Strafprozessordnung
hat dies Ortloff in einem eindringlichen Plä-
doyer für die „Unentbehrlichkeit allgemeiner
Erfahrungsregeln bei der Beurteilung der
Beweisfragen"58 verdeutlicht. Beweisregeln
könnten „nur allgemein die Beurtheilung lei-
tende" sein, „nicht aber unbedingt bindende;
daß also die Freiheit der richterlichen
Beurtheilung der Thatfragen nicht in der
Schrankenlosigkeit eines Eindrucks oder der
vagen Empfindung, sondern in der vorzugs-
weisen Berücksichtigung der Individualität
des konkreten Falles mit Beobachtung allge-
meiner aus dem Erfahrungswissen herge-
nommenen Regeln besteht."

Auch für den Inhalt dieser Erfahrungssätze
gab es ein Konzept: „Diese Regeln sind das
an der Hand der Logik aus der Mannigfaltig-
keit des Konkreten gewonnene allgemeinere
und in Sätze konzentrirte geistige Fluidum,
welches das Leben durchdringt, und welches
die Erfahrung daraus extrahirt hat; sie sind
also nicht Abstraktionen, sondern Extraktio-
nen."59

Bezogen auf das methodische Verständnis des
Beweiswürdigens als deduktivem Vorgang
heißt es weiter bei Ortloff: „Jede Vernunftre-
gel, welche nicht aus der Empirie gezogen
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wäre, also von ihr abstrahirte, selbst eine Ab-
straktion wäre, würde keinen richtigen Ober-
satz für ein zu beurtheilendes Faktum bilden."

Die Vorgaben des Reichsgerichts hatten diese
Überlegungen überrollt. Der aktuell erwachte
Anspruch an Rationalität der Beweiswürdi-
gung und deren Kontrollierbarkeit legt den
Kern eines Konzepts wieder frei, dessen
brauchbarer Ansatz auch nach 1 1/2 Jahrhun-
derten imponiert. Es verdeutlicht neben der
modifizierten Verbindlichkeit von Beweisre-
geln vor allem deren methodischen Stellen-
wert: Schlussfolgerung von der Basis des
Beweisergebnisses der Hauptverhandlung ist
ein logischer Vorgang, dessen nachvollzieh-
bare Bewältigung der Vorgabe von Koordinaten
bedarf - eines „Obersatzes". Anwendungsfeld
dieser logischen Operation sind soziale Phäno-
mene, deren Vorliegen der Obersatz mit dem
Anspruch auf einen bestimmten Grad an All-
gemeingültigkeit umschreibt.

Formal logisch ist die Anwendung einer als
derartiger Obersatz verstandenen Beweis-
regel keine Deduktion. Aus einer allgemein
als zutreffend angesehenen Beschreibung
eines sozialen Phänomens kann nicht zwin-
gend abgeleitet werden, dass der vom Straf-
richter zu beurteilende Individualfall in jeder
Einzelheit den abstrahierten Erkenntnissen
folgt60. Der Begründungszusammenhang ist
bei der Beweiswürdigung ein anderer. Urteils-
feststellungen gelten als bewiesen, wenn
Konformität mit den vorgegebenen Abstrak-
tionen dargelegt wird. Auch Feststellungen
in Abweichung von dieser abstrakten Lebens-
erfahrung sind legitim. Sie setzen allerdings
einen besonderen Begründungsaufwand vor-
aus, der eine Analyse der Validität der Beweis-
regel und deren reduzierte Anwendungsmög-
lichkeit im Individualfall beinhalten muss.
Erst die Fixierung eines Obersatzes als logi-
schem Bezugspunkt in der Beweiswürdigung
und die offene sprachlich gebundene Ausein-
andersetzung mit diesen Vorgaben macht
diese Operation als transparenten und mit
rationalen Mitteln überprüfbaren Vorgang
deutlich. Beweisregeln sind damit auch unter
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aktueller Herrschaft des Dogmas der freien
richterlichen Beweiswürdigung taugliche
Ansatzpunkte zur erstrebten Rationalisierung
der Diskussion.

VI.

Faktisch ist die absolute Freiheit des Straf-
richters in der Beweiswürdigung seit langem
abgeschafft. Unklar ist, was an dessen Stelle
getreten ist.

Der Hinweis auf die zwingende Berücksichti-
gung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse
erfolgt über revisionsgerichtliche Vorgaben,
deren Charakter als Beweisregeln im Einzel-
fall unverkennbar sind. Wenn dem Tatrichter
der würdigende Umgang mit DNA-Analysen,
Blutgruppengutachten oder bestimmten poli-
zeilichen Messverfahren im Strafverfahren
bindend vorgegeben wird, ist er von einem
freien Umgang mit dem Beweisergebnis der
Hauptverhandlung weit entfernt61. Die von
der Rechtsprechung vorgegebenen Kriterien
beispielsweise zur Glaubwürdigkeitsbeurtei-
lung kindlicher Zeugen wirken sich ähnlich
aus, ohne naturgesetzlichen Erkenntnissen zu
entspringen. Der BGH bezeichnet diese Vorga-
ben nicht als Beweisregeln62. Erst recht ver-
sagt er sich eine systematisierende Einord-
nung, ein übergreifendes Regelwerk, das all-
gemein die Möglichkeiten des persönlichen
Überzeugtseins des Richters strukturiert.

Es bleibt daher neben den praktischen Konse-
quenzen der erkannten Notwendigkeit der
Vorgabe von Beweisregeln zu klären, welchen
Stellenwert die Lebenserfahrung in einem
Prozess der Beweiswürdigung haben kann.

1. Die Beweisregel verdeutlicht, dass jegli-
ches Erschließen von unbekannten Sachverhal-
ten im Strafprozess nur nach einem intensi-
ven Abgleich mit abstrahierten Erkenntnis-
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sen zulässig ist. Dieser Zuordnungsprozess
ist jeder Beweiswürdigung immanent, unab-
hängig davon, ob eine Beweisregel zuvor
bereits formuliert worden ist. Die Besonder-
heiten jedes einzelnen Falles können es er-
fordern, notwendige Obersätze zu einem bis
dahin nicht durchdrungenen sozialen Umfeld
zu bilden. Die Anforderungen an die Ratio-
nalität der Beweiswürdigung geben dem Tat-
richter die sprachliche Verdeutlichung sowohl
der Bildung des Obersatzes wie auch der indi-
viduellen Zuordnung auf. Dem Revisionsge-
richt wird damit die Möglichkeit der Über-
prüfung und - im Falle der Kritik an der tat-
richterlichen Vorgehensweise - der Formulie-
rung allgemein verbindlicher Beweisregeln
verschafft. Auch wenn die Darlegungspflichten
des tatrichterlichen Urteils damit ausgedehnt
werden, orientieren sie sich am bekannten
Maßstab einer näheren Schilderung in den
Urteilsgründen. Die Fixierung zahlreicher,
womöglich der allermeisten abstrahierten Er-
kenntnisse zu sozialen Phänomenen ist -
jedenfalls für die Zwecke des Strafverfahrens
- derart selbstverständlich, dass auch die durch
Zuordnung hierzu gewonnene Feststellung
eines schlußgefolgerten Sachverhalts als
quasi-axiomatische Begründung63 keiner
expliziten Beweisführung bedarf.

2. Beweisregeln müssen - in der aktuellen
Terminologie - intersubjektiv akzeptabel sein.
Diese Akzeptanz64 hat den Obersatz des
Würdigungsvorgangs zum Gegenstand. Wird
die Bewertung eines Beweisergebnisses an
einem Maßstab der Extraktion aus der Beob-
achtung des täglichen Lebens ausgerichtet,
so muss diese abstrahierte Beschreibung
sozialer Realitäten von allen Rechtsanwendern
als richtig - zumindest im Rahmen der Opera-
tion als tolerabel - angesehen werden. „Alle
Menschen sind sterblich" ist rational unan-
fechtbarer Bezugspunkt einer Beweiswürdi-
gung65; „alle Türken lügen vor Gericht in
Deutschland" ist demgegenüber der allge-
meinen Akzeptanz nicht zugänglich66.
Zwischen diesen beispielhaft aufgeführten
Polen liegt ein weites Feld diskutabler Be-
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schreibungen der Realitäten. Gerade die er-
kannte Notwendigkeit einer Diskussion gibt
diese Ausgangspunkte nicht der subjektiven
Beliebigkeit des anwendenden Richters preis,
sondern stellt sie in einen kommunikativen
Zusammenhang. 

Unter welchen Bedingungen ein konsensfähi-
ger Obersatz formuliert werden kann, ist hier
nur skizzenhaft darzulegen. Es setzt eine Ver-
deutlichung seines Zweckes und seine prak-
tische Umsetzbarkeit in einem Modell der
Beweiswürdigung voraus.

3. Die Diskussion um die Überwindung der
subjektivistischen Auffassung der Beweis-
würdigung hat das Ziel wieder deutlich wer-
den lassen, an dem sich jede Formulierung
einer Beweistechnik zu orientieren hat: die
Risikovermeidung von Fehlurteilen67. Wird
nicht das ehrbare Bemühen des Richters um
ein möglichst „wahres" Urteil als ausreichen-
de Garantie für den Schutz von Freiheitsrech-
ten erachtet, so hat die Rechtsordnung ver-
bindliche und damit objektivierbare Leitli-
nien zum richterlichen Umgang mit dem Be-
weisergebnis einer Hauptverhandlung vorzu-
geben. Die Legitimation des Risikos eines
Fehlurteils ist nicht im richterlichen Gewissen,
sondern in Grundsatzentscheidungen zu ge-
sellschaftlicher Lastenverteilung zwischen
staatlicher Ordnungsmacht und individuellen
Freiheitsrechten in einem demokratischen
Rechtsstaat zu suchen68. Ein Entscheidungs-
normensystem hat sich in dem Spannungs-
feld zwischen verfassungsmäßig verbürgten
Freiheitsrechten, dem Grundprinzip der Un-
schuldsvermutung, dem Tatschuldgedanken,
den Strafzwecken und den realistischen Er-
kenntnismöglichkeiten eines Strafprozesses69

zu bewegen70. 

4. Zumindest die inhaltlichen Konturen
von Beweisregeln, die die pauschale Bezug-
nahme auf richterliche Lebenserfahrung
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ersetzen, sind damit aufgezeigt. Die Ausge-
staltung solcher normativer Vorgaben für den
entscheidungssuchenden Richter müssen an-
gesichts ihrer unterschiedlichen Anwendungs-
felder differenziert sein. Beweiswürdigung
ist kein eindimensionaler Akt, sondern ein
Bewertungsvorgang mit komplexen Struk-
turen. Die Aufgabe und Bedeutung von Be-
weisregeln variiert, je nachdem, auf welcher
Stufe eines Beweiswürdigungsmodells agiert
wird.

Am ehesten der Formalisierung zugänglich
sind spezifisch prozessuale Ausgangspunkte
der Beweiswürdigung. Schon die Beweis-
regeln des gemeinen Rechts haben an stets
wiederkehrende Verläufe einer Beweisaufnah-
me im Strafprozess angeknüpft und hieran
Bewertungspflichten des Richters geknüpft.
Auch wenn die absolute Verbindlichkeit die-
ser Beweisregeln aktuellem Recht wider-
spricht, lässt die Thematik am ehesten eine
weitreichende Regulierung zu. In ihrer
Typizität unschwer erfassbare Beweiskon-
stellationen machen die Grenzen unakzep-
tabler Fehlverurteilungsrisiken in besonders
augenfälliger Weise deutlich. 

Wertentscheidungen reflektierende eng be-
grenzte Vorgaben sind hier nicht nur am
ehesten denkbar, sondern von der Revisions-
rechtsprechung auch genutzt worden. Die
Beweissituation „Aussage gegen Aussage"
hat den BGH  ebenso an die erhöhte Gefahr
der Fehlverurteilung erinnern lassen wie die
Verwendung des einzigen Beweismittels 
„V-Mann"; die strenge Vorgabe von Regeln
drängte sich auch vom Ausgangspunkt einer
subjektiven Beweistheorie auf. Handlungs-
bedarf zeichnet sich hier für zahlreiche wei-
tere problematische Prozess-Konstellationen
ab. Die eingeschränkte Verteidigungssitua-
tion, die durch eine fehlende Möglichkeit der
Befragung von Belastungszeugen (Art 6
Abs.3 lit.d EMRK) - auch bei deren berech-
tigter Auskunfts- oder Zeugnisverweigerung
in der Hauptverhandlung - entsteht, ist nur
ein Beispiel für anstehende Regelungsmög-
lichkeiten.

er Beweisführung 14 von 19 Seiten



e

Typisieren lassen sich darüberhinaus Kon-
stellationen zur generellen Qualität von Be-
weismitteln. Beweisregeln lassen sich auf-
stellen zur Frage der Validität einer Urkunde,
die nur als Kopie vorliegt, oder eines Fotoab-
zuges ohne die Möglichkeit seiner Quellen-
überprüfung. Glaubwürdigkeitskriterien -
vom kindlichen Alter bis zu persönlichen
Interessenkollisionen - des Zeugen sind einer
regelnden Generalisierung ebenso zugäng-
lich wie die Beurteilung von Zeugenaussa-
gen, die durch typische Wahrnehmungs- oder
Wiedergabesituationen (z.B. Zeuge vom
Hörensagen, wiederholtes Wiedererkennen71)
geprägt sind.

Die schwierigste, von der Rechtsprechung
bislang offensichtlich für entbehrlich erach-
tete Umsetzung der Normativierung einer
Beweiswürdigung bezieht sich auf den letzten
Schritt der logischen Operation: dem Rück-
schluss von dem - nach der Qualitätsanalyse
der Beweismittel - fixierten Beweisergebnis
der Hauptverhandlung unter vergleichender
Heranziehung allgemein abstrahierter sozia-
ler Phänomene auf einen individuellen Sach-
verhalt (Tathergang)72. Die Rechtsprechung
fasst diesen Teil der Beweiswürdigung als
eigentlichen Indizienbeweis auf73. Strukturell
lässt sich dieser Vorgang des Schlussfolgerns
weiter ausdifferenzieren, je nachdem ob eine
singuläre Wahrscheinlichkeit ermittelt wird
oder auf einen mehrfach hintereinander ge-
schalteten Vorgang des Schlussfolgerns
(Beweiskette) abgestellt wird oder eine Ge-
samtschau mehrerer Indizien (Beweisring)
den Schluss auf die Wahrscheinlichkeit eines
Geschehens begründen soll. Schwierigkeiten
der Formulierung mindern nicht deren Not-
wendigkeit. Rationalisierung der Beweis-
würdigung erfordert die offene Ausweisung
aller im Prozess der Beweisführung relevan-
ten Kriterien. Ist die Relevanz der Daten über
allgemeine gesellschaftliche Erscheinungs-
formen als vergleichender Bezugspunkt er-
kannt, ist deren Darstellung im Urteil und
die revisionsgerichtliche Kontrolle die zwin-
gende Konsequenz. 
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Die Abstraktion der Erkenntnisse über soziale
Phänomene legt deren verbindliche sprach-
liche Fixierung und damit die Qualität einer
Beweisregel nahe. Hemmungen empfindet
die Rechtsprechung, da diese Einsichten re-
gelmäßig nicht wissenschaftlich statistisch
abgesichert sind und nur einen praktisch
brauchbaren Grad für die Zwecke des Straf-
verfahrens abzubilden vermögen74. Metho-
disch vermag dies eine Zurückhaltung bei
der Erarbeitung von Vorgaben für die Beweis-
würdigung nicht zu rechtfertigen. Die norma-
tive Eigenständigkeit der Justiz gegenüber
der Wissenschaft75 erlaubt ihr, auch die
Maßstäbe einer rationalen Beweiswürdigung
und das Maß der Integrierung wissenschaft-
licher Ergebnisse grundsätzlich selbst zu defi-
nieren.

Mit der mangelhaften Absicherung korres-
pondiert die Unklarheit über deren Reich-
weite. Keine „Lebenserfahrung", kein „Erfah-
rungssatz" ermöglicht den zwingenden
Schluss auf Tathergänge, sondern gibt nur
unterschiedlich starke Wahrscheinlichkeits-
momente für deren Vorliegen an76.  

Gerade die Diskussion um die Qualität eines
solchen Obersatzes steht im Mittelpunkt des
Indizienbeweises. Der allgemeine Wahr-
scheinlichkeitsgrad der abstrahierten Daten-
basis und die besonderen Bedingungen von
Ausnahmesachverhalten sind ebenso zu
untersuchen wie ihre Geltung bei Annahme
des Tathergangs einerseits und möglicher
konkreter Alternativsachverhalte anderer-
seits77. Im Modell einer rationalen Beweis-
lehre kann dieser Vorgang nicht ausgeblen-
det und der Legitimation einer nicht weiter
diskutierbaren Lebenserfahrung des ent-
scheidenden Richters überlassen werden. 

Der Pflicht zur Offenlegung auch dieses Teils
der beweiswürdigenden Operation durch den
Tatrichter entspricht die revisionsgerichtliche
Aufgabe, die Verwertung der phänomenologi-
schen Datenbasis im Urteil zu überprüfen
und gegebenenfalls bindend neu zu formulie-
ren. Die Möglichkeit des revisionsgericht-
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lichen Irrtums nimmt dieser Kontrolle nicht
die Legitimation, das Schicksal teilt sie mit
revisionsgerichtlichen Vorgaben auf anderen
Gebieten. 

Auch die mangelhafte bisherige Reflektion
über die Qualität der Formulierung von Vor-
gaben im Bereich des Indizienbeweises hin-
dert nicht die notwendige obergerichtliche
Aktivität. Außerhalb der Rechtsprechung
sind zahlreiche Modelle entwickelt worden,
die sich mit den Bedingungen solcher Beweis-
regeln beschäftigen. Sie reichen vom quasi-
mathematischen Erfassen von Sachverhal-
ten78, das auch die Fixierung von Urteilswahr-
scheinlichkeiten in Prozentzahlen umfasst79,
bis zum Versuch der Umsetzung der Gedan-
ken der Risikoerhöhungslehre auf das Ent-
scheidungsverhalten des Strafrichters80.
Andere Konzepte81 knüpfen an die in nahe-
zu jeder abstrahierten Erkenntnisformulie-
rung enthaltenen Ausnahmesachverhalte an
und wollen die Zulässigkeit eines Rückschlus-
ses von der allgemeinen Regel zu den kon-
kreten Urteilsfeststellungen von der im Ein-
zelfall festzustellenden Nichtaufklärbarkeit
solcher Ausnahmesachverhalte abhängig
machen. Letztlich hat die Rechtswissenschaft
gerade des letzten Jahrzehnts wertvolle Hin-
weise dafür geboten, wie das Beweismaß und
die strafprozessuale Wahrscheinlichkeits-
prognose im konkreten Fall diskutiert werden
kann82. 

Auch im Bereich des engeren Indizienbewei-
ses sind weder methodische Begründungen
für eine Enthaltsamkeit bei der Formulie-
rung von Beweisvorgaben ersichtlich noch
fehlt es an Ansatzpunkten für deren Formu-
lierung. 

■ VII.

Es ist die Aufgabe der Rechtsordnung, außer-
halb der Rechtsanwendung das umfassende
Datenmaterial im Hinblick auf eine rationale
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Beweisführung normativ zu verarbeiten. Der
argumentative Wert eines Rückgriffs auf die
richterliche Lebenserfahrung ist bei einer
derart verdeutlichten Operation der Beweis-
führung nicht erkennbar. Wenn der vorgege-
bene Obersatz eine generalisierende Analyse
sozialer Erscheinungsformen vornimmt, mag
seine Etikettierung als allgemeine Lebenser-
fahrung oder Erfahrungssatz erklärlich sein.
Die Verwendung solcher Begrifflichkeiten
irritiert jedoch eher, als dass sie nutzt.

Wenn die aktuelle Rechtsprechung dennoch
die Lebenserfahrung in einen Bereich einord-
net, der eher den individuellen Erkenntnis-
möglichkeiten im Einzelfall durch den ent-
scheidenden Richter zugeordnet wird und
jedenfalls nicht in vollem Umfang revisions-
rechtlich kontrollierbar sein soll, mumifiziert
sie nur noch ein diffus formuliertes Relikt
einer in der Sache bereits überwundenen
subjektivistischen Beweistheorie. Statt Be-
wahrung der traditionellen Hinweise auf die
richterliche Erfahrung mit ihrer sprachlichen
Bezugnahme auf persönliche Erfahrungshori-
zonte und intellektuelle Kapazitäten wäre es
der Diskussion um die Beweiswürdigung
eher förderlich, unter Verzicht auf diese Ter-
minologie den Umgang mit der Beweisregel
als eine allein bestimmten Rationalitätsstan-
dards folgenden genuin juristischen Tätigkeit
zu begreifen.
1  s. hierzu das lesenswerte Büchlein des Pädagogen 
Eduard Spranger, Lebenserfahrung, Tübingen und 
Stuttgart, 1945.

2  Beweiswürdigungstheorien sind der aktuellen 
Rechtsprechung ohnehin weitgehend fremd, s. 
Herdegen: Die strafprozessualen Beweiswür-
digungstheorien des Bundesgerichtshofs, in: 
Festschrift für Hanack (1999), S. 311-329. 

3  Die „unzureichende Behandlung" unter Einschluss 
eigener Denkansätze dokumentiert derzeit am 
umfassendsten Nack, in: Bender/Nack, Tatsachen-
feststellung vor Gericht, Band I: Glaubwürdigkeits- 
und Beweislehre, 2.Aufl., 1995, Rdnr.360-491; ders.,
Indizienbeweisführung und Denkgesetze, in: NJW 
1983, S. 1035-1037.
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30  BGHSt 31, 89, 90.
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34  BGHSt 36, 264, 265.
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37  BGHSt 10, 208.
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Überzeugung, in: GA 1978, S. 257-277, 262f.

42  s. Friedrich Carl von Savigny, Die Prinzipien in 
Beziehung auf eine neue Strafprozeßordnung, Über 
Schwurgerichte und Beweistheorie im Strafprozesse,
in: GA Bd.6 (1858), S. 469ff., 485.
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